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RS UVS Kärnten 1993/03/16 KUVS-K2-
799/7/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1993

Rechtssatz

Ergibt das Beweisverfahren, daß der beschlagnahmte Glücksspielautomat den Gewinn nicht selbständig ausfolgt und

der Apparat auch die Entscheidung über Gewinn und Verlust nicht selbständig herbeiführt, ist das

Verwaltungsstrafverfahren mangels Tatbildmäßigkeit des Verhaltens des Beschuldigten einzustellen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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